


TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Bebauungsplan Nr. 110/9 
- Pomona, Konrad-Adenauer-Ring - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.10.2007 Es gilt die BauNVO 1990 

Art der baulichen Nutzung 

Von den unter § 8 Abs. 3 Nr. 3 Baunutzungsverordnung aufgeführten Vergnügungsstätten sind Spiel-
hallen und andere Unternehmen im Sinne der §§ 33d und 33i der Gewerbeordnung und Einrichtun-
gen, deren Zweck auf Darstellungen und Handlungen mit sexuellem Charakter, insbesondere der 
Schaustellung von Personen im Sinne des § 33a Gewerbeordnung, ausgerichtet ist, gemäß § 1 Abs. 9 
in Verbindung mit § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung nicht zulässig. 




